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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich, Vertragspartner und Begriffsbestimmungen 

1.1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle 
Verträge zwischen der ES Consulting GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Yafet 
Efrem, Lurgiallee 6-8, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland (nachfolgend geschlechtsneut-
ral „Auftragnehmer“) und den Kund:innen (nachfolgend geschlechtsneutral „Auftraggeber“, 
gemeinsam auch „Parteien“). Verwendet der Auftraggeber entgegenstehende oder ergän-
zende Bedingungen, wird deren Geltung und Einbeziehung hiermit widersprochen; es sei 
denn, es ist etwas anderes zwischen den Parteien vereinbart. 

1.2. Die AGB des Auftragnehmers gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder 
ergänzende AGB des Auftraggebers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, so-
fern der Auftragnehmer ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungser-
fordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Auftraggeber im Rahmen der 
Beauftragung auf seine AGB verweist und der Auftragnehmer dem nicht ausdrücklich wider-
spricht. 

1.3. Diese AGB gelten ausschließlich, wenn der Auftraggeber Unternehmer ist. Unternehmer ist 
gem. § 14 BGB eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personenge-
sellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Demgegenüber ist Verbraucher gem. § 13 BGB jede 
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ih-
rer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kön-
nen. 

1.4. Die Leistungen des Auftragnehmers richtet sich ausschließlich an Unternehmer gem. der Zif-
fer 1.3 dieser AGB. Der Auftragnehmer kann daher vor Vertragsschluss verlangen, dass der 
Auftraggeber dem Auftragnehmer seine Unternehmereigenschaft ausreichend nachweist. 
Dieses kann z.B. durch Angabe einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eines Mitglied-
staats der Europäischen Union und einen Nachweis seiner Ansässigkeit oder durch sonstige 
geeignete Legitimationsnachweise (z.B. Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug) erfol-
gen. Die für den Legitimationsnachweise erforderlichen Daten sind vom Auftraggeber voll-
ständig und wahrheitsgemäß anzugeben. 

1.5. Sofern zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart wird, gelten diese AGB in der zum 
Zeitpunkt der Beauftragung des Auftraggebers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in 
Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Ver-
träge, ohne dass der Auftragnehmer in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen muss. Im 
Einzelfall getroffene, individuell geschlossene Rahmenvereinbarungen oder sonstige Ver-
träge mit dem Auftraggeber (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) 
haben in jedem Fall Vorrang und werden von diesen AGB lediglich ergänzt. 

2. Vertragsgegenstand 

2.1. Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen, Beratungs- und Unterstützungsleistungen im 
Bereich der Kundengewinnung und/oder des Active Sourcings sowie der Mitarbeitergewin-
nung (nachfolgend „Leistungen“). 

2.2. Der Auftragnehmer präsentiert dem Auftraggeber Vorschläge zu vorausgewählten Kandida-
ten und vereinbart Termine zwischen dem Auftraggeber und den Kandidaten. 
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2.3. Der Auftragnehmer nimmt nicht an den von ihm vereinbarten Terminen zwischen dem Auf-
traggeber und den Kandidaten teil. 

2.4. Die von dem Auftragnehmer zu einem Kandidaten mitgeteilten Angaben beruhen auf Aus-
künften und Informationen des Kandidaten bzw. Dritter. Eine Gewährleistung für die Rich-
tigkeit und Vollständigkeit kann der Auftragnehmer deshalb nicht übernehmen. 

2.5. Bei den Leistungen des Auftragnehmers handelt es sich um Dienstleistungen gemäß §§ 
611 ff. BGB. Werkvertragliche Leistungen sind nicht Gegenstand des Vertrags. 

2.6. Eine Rechts- oder Steuerberatung ist nicht Gegenstand dieses Vertrags. 

3. Leistungen und Pflichten des Auftragnehmers 

3.1. Der Auftragnehmer bietet seine Leistungen ausschließlich online (z.B. per Online-Video-Kon-
ferenz) an. Der Inhalt der Leistungen ist aus der jeweiligen Leistungsbeschreibung im Ange-
bot des Auftragnehmers zu entnehmen. 

3.2. Bei Online-Leistungen erbringt der Auftragnehmer seine Leistungen ausschließlich in elekt-
ronischer Form per Online-Video-Konferenz unter Einsatz entsprechender technischer Mit-
tel. Hierzu benötigt der Auftraggeber insbesondere ein geeignetes Endgerät und einen Zu-
gang zum Internet sowie eine Anwendungssoftware. Für die Bereitstellung der Anwendungs-
software kann der Auftragnehmer Dienste Dritter in Anspruch nehmen. Die Systemvoraus-
setzungen findet der Auftraggeber in der jeweiligen Leistungsbeschreibung im Angebot des 
Auftragnehmers. Für das Vorliegen der technischen Systemvoraussetzungen ist der Auftrag-
geber selbst verantwortlich. Eine Haftung des Auftragnehmers aufgrund des Nichtvorliegens 
der technischen Systemvoraussetzungen bzw. bei Vorliegen eines Mangels dieser beim Auf-
traggeber ist ausgeschlossen. 

3.3. Die konkrete Leistungsverpflichtung, Inhalt und Umfang der vom Auftragnehmer zu erbrin-
genden Leistungen bestimmen sich ausschließlich aus dem Inhalt des Angebots und/oder ei-
ner gesondert geschlossenen schriftlichen Individualvereinbarung (z.B. Dienstleistungsver-
trag) unter Maßgabe sämtlicher darin enthaltener Hinweise und Erläuterungen.  

3.4. Der Auftragnehmer ist grundsätzlich nicht berechtigt, Dritten gegenüber als Vertreter des 
Auftraggebers aufzutreten, insbesondere Verhandlungen zu führen oder Willenserklärungen 
mit Wirkung für oder gegen den Auftraggeber abzugeben. Ausnahmen bedürfen der vorhe-
rigen schriftlichen Einwilligung des Auftraggebers. 

3.5. Der Auftragnehmer erbringt die Leistungen mit größtmöglicher Sorgfalt und Gewissenhaf-
tigkeit. Sofern nichts anderes zwischen den Parteien vereinbart wird, schuldet der Auftrag-
nehmer aber keinen bestimmten Erfolg.  

3.6. Der Auftragnehmer ist in der Wahl des Leistungsorts grundsätzlich frei. Erfordert die Tätigkeit 
die Anwesenheit an einem bestimmten Ort, ist der Auftragnehmer dort zur Leistungserbrin-
gung verpflichtet. Der Auftragnehmer ist in der Einteilung seiner Arbeitszeit frei. Er hat sich 
jedoch für die Zusammenarbeit der Parteien und für die Einhaltung von Terminen mit dem 
Projektleiter des Auftraggebers abzustimmen. 

3.7. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich in Schriftform informieren, wenn er 
Hindernisse oder Beeinträchtigungen erkennt oder erkennen musste, die Auswirkung auf 
seine Leistungserbringung haben können. 
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4. Personal des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer ist bei der Wahl der für die Erbringung des Leistungsgegenstandes ein-
gesetzten Personen frei. Der Auftragnehmer ist für die sorgfältige Auswahl, hinreichende 
Qualifikation und regelmäßige Überwachung der eingesetzten Personen verantwortlich. So-
fern die vom Auftragnehmer eingesetzten Personen dem Auftraggeber namentlich benannt 
werden, entspricht dies dem jeweils aktuellen Planungsstand. Ein Anspruch auf Einsatz einer 
bestimmten Person besteht nicht. Der Auftragnehmer wird sich jedoch vorbehaltlich eines 
rechtzeitig vorangekündigten Austauschs um einen kontinuierlichen Einsatz der genannten 
Personen bemühen. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer im Falle fehlender Qualifika-
tion der eingesetzten Personen oder sonstiger unzumutbarer Gründe unverzüglich hierüber 
in Schriftform informieren. Gegenüber den eingesetzten Personen ist der Auftragnehmer ins-
besondere auch in den Räumlichkeiten des Auftraggebers allein weisungsbefugt. Beide Par-
teien werden geeignete Maßnahmen ergreifen, um eine Arbeitnehmerüberlassung zu ver-
hindern. 

5. Subunternehmer des Auftragnehmers 

5.1. Der Auftragnehmer ist berechtigt, für die Erbringung des Leistungsgegenstandes verbundene 
Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. AktG oder Dritte als Subunternehmer einzuschalten.  

5.2. Der Auftragnehmer wird die Vereinbarungen mit seinem Subunternehmer so ausgestalten, 
dass sie in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser AGB stehen.  

6. Vertragsschluss und Vertragssprache 

6.1. Die Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich. Vor der Weitergabe 
der Angebote und/oder sonstiger Unterlagen an Dritte bedarf der Auftraggeber der aus-
drücklichen schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers. 

6.2. Die Beauftragung der vom Auftraggeber zuvor ausgewählten Leistungen gilt als verbindliches 
Vertragsangebot. Sofern sich aus der Beauftragung nichts anderes ergibt, ist der Auftragneh-
mer berechtigt, das Vertragsangebot des Auftraggebers innerhalb der vom Auftragnehmer 
im Angebot genannten angemessenen Annahmefrist nach Zugang beim Auftragnehmer an-
zunehmen. 

6.3. Die Annahme erfolgt entweder, 

• indem der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Annahmeerklärung (z.B. durch Auf-
tragsbestätigung) in Schrift- oder Textform (z.B. per Brief oder E-Mail) übermittelt, wo-
bei insoweit der Zugang der Annahmeerklärung beim Auftraggeber maßgeblich ist, 
oder 

• indem die Parteien eine gesonderte schriftliche Individualvereinbarung (z.B. Dienstleis-
tungsvertrag) unterzeichnen, oder 

• indem der Auftragnehmer den Auftraggeber nach Abgabe von dessen Beauftragung 
zur Zahlung auffordert, oder 

• indem der Auftragnehmer mit der Ausführung der beauftragen Leistungen auf Anfor-
derung des Auftraggebers beginnt und dieses dem Auftraggeber anzeigt. 

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt 
zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme 
des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Auftraggeber zu 
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laufen. Die Frist endet mit dem Ablauf der vom Auftragnehmer im Angebot genannten ange-
messenen Annahmefrist der zuvor in Ziffer 6.2 vorgenannten Frist. Nimmt der Auftragneh-
mer das Angebot des Auftraggebers innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als 
Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Auftraggeber nicht mehr an seine Willens-
erklärung gebunden ist. 

6.4. Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache. 

6.5. Sofern die Parteien Sonderkonditionen vereinbart haben, gelten diese grundsätzlich nicht für 
gleichzeitig laufende und zukünftige Vertragsverhältnisse mit dem Auftraggeber. 

7. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

7.1. Der Auftraggeber hat die Leistungen des Auftragnehmers durch angemessene Mitwirkungs-
handlungen zu fördern. Er wird insbesondere dem Auftragnehmer: 

• alle erforderlichen Informationen und Daten (z.B. vollständig beantworteter Fragebo-
gen Avatar) zur Verfügung stellen;  

• sofern vereinbart, alle Daten im Bewerbermanagement Programm entsprechend der 
Vorgaben im System zur Verfügung stellen, so dass der Auftragnehmer auf alle erfor-
derlichen Daten Zugriff hat; 

• erforderliche Arbeitsmaterialien (z.B. Bild und/oder Videomaterial, Grafiken, Logos) 
einschließlich Nutzungsrechte zur Verfügung stellen; 

• sofern erforderlich Zugang zu seinen IT-Systemen einräumen; 
 

sofern diese Leistungen vertraglich nicht in den Pflichtenkreis des Auftragnehmers fallen. So-
fern im Einzelfall keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, sind sämtliche Mitwir-
kungsleistungen für den Auftragnehmer unentgeltlich zu erbringen. 

7.2. Ferner ist der Auftraggeber verpflichtet, sein Terminbuchungstool mit freien Terminslots ein-
zustellen, so dass der Auftragnehmer Termine für den Auftraggeber mit potenziellen Kunden 
bzw. Mitarbeitern buchen kann. 

7.3. Darüber hinaus ist der Auftraggeber verpflichtet, dem Auftragnehmer Zugang zu seinem 
Terminbuchungstool mit verfügbaren Zeiten zu gewähren, so dass der Auftragnehmer für 
den Auftraggeber freie Termine mit potenziellen Kunden bzw. Mitarbeitern für den Auf-
traggeber buchen kann. 

7.4. Soweit der Auftraggeber dem Auftragnehmer Informationen und Daten zur Verwendung 
überlässt, versichert er, dass er zur Übergabe und Verwendung dieser Informationen und 
Daten berechtigt ist. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, die vom Auftraggeber zur Ver-
fügung gestellten Informationen und Daten zu überprüfen, insbesondere nicht im Hinblick 
darauf, ob sie geeignet sind, den mit der beauftragten Leistung verfolgten Zweck zu errei-
chen. 

7.5. Ferner sichert der Auftraggeber zu, dass er Inhaber sämtlicher für die vertragliche Nutzung 
der Webseite erforderlichen Rechte ist, insbesondere, dass er über erforderliche Urheber- 
und Leistungsschutz, Marken-, und sonstige Rechte verfügt und sie zum Zwecke der Ver-
tragserfüllung auf den Auftragnehmer übertragen kann, und zwar zeitlich, örtlich und in-
haltlich, in dem für die Durchführung des Vertrages erforderlichen Umfang. 
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7.6. Die rechtliche Verantwortung, insbesondere die telemedien- sowie presserechtliche und 
wettbewerbsrechtliche sowie die marken- und urheberrechtliche Verantwortung für den 
Inhalte der Website des Auftraggebers, trägt ausschließlich der Auftraggeber. Die inhaltli-
che Gestaltung des redaktionellen Teils der Website obliegt gleichfalls weiterhin ausschließ-
lich dem Auftraggeber. Der Auftraggeber ist verpflichtet, zu überprüfen und sicherzustellen, 
dass die Inhalte nicht gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen. Vorstehendes gilt nicht, 
soweit der Auftragnehmer die redaktionellen Inhalte erstellt. 

7.7. Sofern der Auftraggeber produziertes Video- und/oder Bildmaterial, Bildnisse von Arbeit-
nehmern, Geschäftsführern oder sonstigen Dritten zur Verfügung stellt, ist dieser selbst 
verpflichtet die erforderlichen Einwilligung der abgebildeten Personen einzuholen und stellt 
die Einwilligungserklärungen dem Auftragnehmer zur Verfügung. 

7.8. Sofern der Auftragnehmer Inhalte (z.B. Landingpage) für den Auftraggeber erstellt, ist der 
Auftraggeber verpflichtet, die durch den Auftragnehmer erstellten Inhalte vor der Veröf-
fentlichung auf Ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen sowie zu genehmigen. Der 
Auftraggeber wird die erforderlichen Genehmigungen innerhalb von 14 Tagen erteilen, da-
mit der Arbeitsablauf des Auftragnehmers nicht beeinträchtigt wird und dieser in der Lage 
ist, die Folgearbeiten ohne Mehrkosten und Qualitätsrisiko zu erbringen. Die Inhalte gelten 
als genehmigt, sofern der Auftragnehmer keine Korrektur- und/oder Änderungswünsche 
innerhalb der vorgenannten Frist vom Auftraggeber in Schrift- oder Textform erhält. 

7.9. Kommt der Auftraggeber seinen zuvor genannten Mitwirkungspflichten nicht nach und kann 
der Auftragnehmer aus diesem Grunde seine Leistungen ganz oder teilweise nicht innerhalb 
der vereinbarten Zeit erbringen, so verlängert sich der dafür vereinbarte Zeitraum angemes-
sen. Dem Auftragnehmer entstehende und nachgewiesene Mehraufwände werden unbe-
schadet weiterer Rechte des Auftragnehmers auf der Grundlage der vereinbarten Konditio-
nen gesondert vergütet. 

7.10. Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, eine Beauftragung der Auftraggebers abzu-
lehnen, wenn dieser dem Auftragnehmer Inhalte überlässt, die gegen gesetzliche oder be-
hördliche Verbote oder gegen die guten Sitten verstoßen. Ein Verstoß liegt insbesondere 
dann vor, wenn der Auftraggeber verfassungsfeindliche, rassistische, fremdenfeindliche, dis-
kriminierende, beleidigende, Jugend gefährdende und/oder Gewalt verherrlichende Inhalte 
überlässt. 

7.11. Der Auftraggeber benennt einen Ansprechpartner („Projektleiter“) sowie einen Stellvertre-
ter als feste Bezugspersonen für alle das Projekt betreffenden Angelegenheiten. Sie sind in 
die Lage zu versetzen, alle das Projekt betreffenden Entscheidungen entweder selbst zu tref-
fen oder zeitnah herbeizuführen. Der Auftraggeber stellt darüber hinaus diejenigen Mitar-
beiter zur Verfügung, deren spezielle Kenntnisse zur Verwirklichung des Projekts jeweils not-
wendig sind. 

8. Vergütung und Zahlungsbedingungen 

8.1. Sofern nichts anderes zwischen den Parteien vereinbart wird, vereinbaren die Parteien eine 
Pauschalvergütung (nachfolgend „Vergütung“). Die Höhe der Vergütung wird im Angebot 
angegeben. Die Vergütung versteht sich in EURO und ist ein Nettopreis zzgl. der am Tage der 
Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 

8.2. Der Auftragnehmer stellt nach seiner Wahl folgende Zahlungsarten zur Verfügung:  
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8.3. Bei Auswahl der Zahlungsart „Rechnung“ wird die Vergütung für den zwischen den Parteien 
im Angebot vereinbarten Zeitraum im Voraus fällig. Die Vergütung ist spätestens bis zum 
vereinbarten Onboarding-Termin abzüglich 5 % Skonto (bei einer Einmalzahlung) bzw. ohne 
Skontoabzug (bei Ratenzahlung) nach Zugang einer ordnungsgemäßen und prüfbaren Rech-
nung zur Zahlung fällig, sofern zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart wird. Für 
die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang des Rechnungsbetrages auf dem Geschäfts-
konto des Verkäufers maßgebend. 

8.4. Bei Auswahl der Zahlungsart „SEPA-Lastschrift“ ist die Vergütung nach Erteilung eines 
SEPA-Lastschriftmandats, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation zur 
Zahlung fällig. Der Einzug der Lastschrift erfolgt, vor dem zwischen den Parteien vereinbar-
ten Onboarding-Termin, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation. Vorab-
information ("Pre-Notification") ist jede Mitteilung (z.B. Rechnung, Police, Vertrag) des Un-
ternehmers an den Kunden, die eine Belastung mittels SEPA-Lastschrift ankündigt. Wird die 
Lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung oder aufgrund der Angabe einer falschen 
Bankverbindung nicht eingelöst oder widerspricht der Kunde der Abbuchung, obwohl er 
hierzu nicht berechtigt ist, hat der Kunde die durch die Rückbuchung des jeweiligen Kredit-
instituts entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat.  

8.5. Die Erbringung der Leistungen durch den Auftragnehmer ist daran gebunden, dass der Auf-
traggeber seinen Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachkommt. Kommt der Auftragge-
ber mit dem Betrag von zwei Raten oder mit zwei aufeinander folgenden Raten ganz oder 
zu einem nicht unerheblichen Teil trotz Mahnung und Nachfristsetzung in Verzug, so kann 
der Auftragnehmer das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist kündigen und die Leistungserbringung einstellen bzw. unterbrechen. Weiterge-
hende Ansprüche des Auftragnehmers bleiben vorbehalten. 

8.6. Sofern zwischen den Parteien eine Garantie vereinbart wird, entfällt diese, wenn der Auf-
traggeber mit dem Betrag von einer Rate ganz oder zu einem nicht unerheblichen Teil trotz 
Mahnung und Nachfristsetzung in Verzug ist. Ziffer 8.6. gilt entsprechend. 

8.7. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Auftraggeber in Verzug. Die ausstehende 
Vergütung ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu 
verzinsen. Der Auftragnehmer behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden Ver-
zugsschadens (z.B. angemessene Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung einschließlich 
aller Gerichts- und Anwaltskosten, Kosten für Mahnverfahren oder Inkasso) vor. Gegenüber 
Kaufleuten bleibt der Anspruch des Auftragnehmers auf den kaufmännischen Fälligkeitszins 
(§ 353 HGB) unberührt. Im Falle überfälliger Forderungen werden eingehende Zahlungen des 
Auftraggebers zunächst auf etwaige Kosten und Zinsen und anschließend auf die älteste For-
derung angerechnet. 

8.8. Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt oder unbestritten mit der Hauptforderung des Auftragnehmers gegensei-
tig verknüpft oder von diesem anerkannt sind. 

8.9. Ein Zurückbehaltungsrecht des Auftraggebers ist ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenfor-
derung des Auftraggebers stammt aus demselben Vertragsverhältnis und ist unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt. Zur Geltendmachung des Rechts ist eine schriftliche Anzeige 
an den Auftragnehmer erforderlich. 

8.10. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens), dass der Anspruch des Auftragnehmers auf die Vergütung durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des Auftraggebers gefährdet wird, so ist der Auftragnehmer nach den 
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gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung 
– zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). 

9. Rechteeinräumung für Schulungs- und Lehrmaterialien 

9.1. Dem Auftragnehmer verbleiben alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte hinsichtlich der dem 
Auftraggeber überlassenen erforderlichen Unterstützungshilfen, Schulungs- und Lehrmate-
rialien (nachfolgend „Lehrinhalte“). 

9.2. Mit vollständiger Zahlung des geschuldeten Vergütung erhält der Auftraggeber an den über-
lassenen Lehrinhalten ein nicht übertragbares, einfaches, räumlich und zeitlich unbeschränk-
tes Recht, die Lehrinhalte ausschließlich für eigene interne Zwecke zu nutzen. 

9.3. Alle Rechte, insbesondere die Weitergabe, Verbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Zu-
gänglichmachung der Lehrinhalte bzw. die teilweise oder gesamte Aufzeichnung der Veran-
staltung in Audio oder Video bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers. 

10. Überlassung von kursbegleitenden digitalen Inhalten und Einräumung von Nutzungsrech-
ten 

10.1. Digitale Inhalte (z.B. Videoinhalte) werden dem Auftraggeber ausschließlich in elektroni-
scher Form bzw. als fortlaufende Datenübertragung (nachfolgend „Streaming“) im pass-
wortgeschützten Kundenkonto (sofern der Teilnehmer ein Kundenkonto eingerichtet hat) 
bereitgestellt, sofern zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart wird. 

10.2. Der Auftragnehmer kann die digitalen Inhalte jederzeit aktualisieren sowie weiterentwi-
ckeln und insbesondere aufgrund einer geänderten Rechtslage oder technischen Entwick-
lungen anpassen. Der Auftragnehmer wird dabei die berechtigten Interessen des Auftragge-
bers angemessen berücksichtigen und den Auftraggeber rechtzeitig über notwendige Aktu-
alisierungen informieren. Im Falle einer wesentlichen Beeinträchtigung der berechtigten 
Interessen des Auftraggebers steht diesem ein Sonderkündigungsrecht zu. 

10.3. Sofern zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart wird oder sich aus der Leistungsbe-
schreibung des Auftragnehmers keine anderslautenden Regelungen ergeben, räumt der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber das einfache, örtlich und zeitlich unbeschränkte Recht 
ein, die überlassenen digitalen Inhalte ausschließlich für eigene interne Zwecke zu nutzen.  

10.4. Die Weitergabe der digitalen Inhalte oder Vervielfältigungen dessen sowie die Einräumung 
der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftrag-
nehmers.  

10.5. Soweit sich der Vertrag auf die einmalige Bereitstellung eines digitalen Inhalts bezieht, wird 
die Rechtseinräumung erst wirksam, wenn der Auftraggeber die vertraglich geschuldete 
Entgelt vollständig gezahlt hat. Sofern zwischen den Parteien vereinbart, kann der Auftrag-
nehmer dem Auftraggeber eine Benutzung der digitalen Inhalte auch schon vor vollständi-
ger Zahlung des Entgelts vorläufig einräumen. Ein Übergang der Rechte findet durch eine 
vorläufige Einräumung der Rechte durch den Auftragnehmer nicht statt. 

10.6. Der Auftragnehmer kann das Passwort jederzeit in seinem Kundenkonto ändern. Der Auf-
traggeber darf das Passwort Dritten nicht mitteilen oder zugänglich machen und hat es 
sorgfältig zu verwahren, um Missbräuche zu vermeiden. Der Auftraggeber ist verpflichtet, 
den Auftragnehmer unverzüglich zu informieren, wenn das Passwort verloren gegangen ist 
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oder wenn ihm bekannt wird, dass unbefugte Dritte von dem Passwort Kenntnis erlangt ha-
ben. Der Auftraggeber haftet für jeden Missbrauch Dritter, soweit dieser nicht den Nach-
weis erbringt, dass ihn hieran kein Verschulden trifft.  

11. Haftung für Schäden  

11.1. Hinsichtlich der von dem Auftragnehmer erbrachten Leistungen haftet dieser, seine gesetz-
lichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen uneingeschränkt: 

• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit; 

• bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit; 

• bei Garantieversprechen, soweit dieses zwischen den Parteien vereinbart ist; 

• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

11.2. Bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten ist die Haftung des Auftragnehmers auf 
den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß Ziffer 11.1 un-
beschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, die der Ver-
trag dem Auftragnehmer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflich-
ten). 

11.3. Im Übrigen ist eine Haftung des Auftragnehmers ausgeschlossen.  

12. Vertragslaufzeit und Kündigung 

12.1. Sofern nichts anderes zwischen den Parteien vereinbart ist, werden die Vertragslaufzeit und 
Kündigungsfristen gesondert individuell zwischen den Parteien vereinbart und im Dienstleis-
tungsvertrag und/oder Angebot angegeben. 

12.2. Unberührt bleibt das Recht jeder Vertragspartei, den Vertrag aus wichtigem Grunde fristlos 
zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die 
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf 
einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Zur Kündigung aus wichtigem Grunde 
ist der Auftragnehmer insbesondere berechtigt, wenn der Auftraggeber fällige Zahlungen 
trotz Mahnung und Nachfristsetzung nicht leistet. Eine fristlose Kündigung setzt in jedem 
Falle voraus, dass der andere Teil schriftlich abgemahnt und aufgefordert wird, den vermeint-
lichen Grund zur fristlosen Kündigung in angemessener Zeit zu beseitigen. 

12.3. Der Vertrag kann nur in Schriftform (per Brief) gekündigt werden. 

12.4. Bis zum Wirksamwerden der Kündigung erbrachte Leistungen sind zu vergüten; im Fall einer 
durch den Auftragnehmer schuldhaft verursachten außerordentlichen Kündigung durch den 
Auftraggeber gilt dies nur, soweit die erbrachten Leistungen für den Auftraggeber nutzbar 
sind. 
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13. Geheimhaltung und Datenschutz 

13.1. Die Parteien verpflichten sich, sämtliche im Rahmen dieses Vertrages zugänglich gemachten 
Geschäftsgeheimnisse sowie sonstige als vertraulich bezeichneten oder gekennzeichneten 
Informationen der jeweils anderen Partei (nachfolgend „vertrauliche Informationen“), ins-
besondere Informationen, Daten, Ideen, Konzepte und Businessmodelle, Methoden und 
Know-how vertraulich zu behandeln. Dies gilt auch für Informationen deren Vertraulichkeit 
sich aus den Umständen ergibt, unabhängig davon, ob sie in schriftlicher, elektronischer, ver-
körperter oder mündlicher Form mitgeteilt worden sind. Die empfangende Partei wird die 
vertraulichen Informationen mit derselben Sorgfalt behandeln, wie er eigene vertrauliche 
Informationen der gleichen Sensitivität behandelt, mindestens jedoch mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns. 

13.2. Vertrauliche Informationen dürfen ausschließlich für die vertragsgemäße Leistungserbrin-
gung und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der anderen Partei verwertet, an Dritte 
weitergegeben oder sonst genutzt werden. Im Übrigen ist die Verwertung, Weitergabe an 
Dritte oder sonstige Nutzung vertraulicher Informationen ausgeschlossen, es sei denn, die 
jeweilige Partei ist gesetzlich zur Offenlegung und Weitergabe vertraulicher Informationen 
berechtigt bzw. verpflichtet. Sofern gesetzlich zulässig, wird die berechtigte bzw. verpflich-
tete Partei die jeweils andere Partei vor der Offenlegung vertraulicher Informationen infor-
mieren. Keine Dritten im Sinne dieses Absatzes sind verbundene Unternehmen der Parteien 
und Berater, die von Gesetzes wegen zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. 

13.3. Die Parteien werden die Geheimhaltungspflicht sämtlichen Angestellten, (freien) Mitarbei-
tern oder Dritten, denen vertrauliche Informationen weitergegeben und offengelegt werden, 
mit der Maßgabe auferlegen, dass die Geheimhaltungspflicht auch über das Ende des jewei-
ligen Dienst- oder Arbeitsverhältnisses hinaus fortbesteht soweit nicht bereits eine entspre-
chende allgemeine Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit besteht. 

13.4. Von der Verpflichtung zur Geheimhaltung ausgenommen sind vertrauliche Informationen, 
die 

13.4.1. bei Vertragsabschluss bereits allgemein bekannt waren oder nachträglich allgemein bekannt 
wurden, ohne gegen die Geheimhaltungspflicht zu verstoßen; 

13.4.2. die jeweils andere Partei unabhängig von diesem Vertrag oder der betroffenen Partei selbst 
entwickelt hat; 

13.4.3. die jeweils andere Partei von Dritten oder außerhalb dieses Vertrags von der betroffenen 
Partei ohne Geheimhaltungsverpflichtung erhalten hat; oder 

13.4.4. die von Gesetzes wegen oder aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Anordnung offenge-
legt werden dürfen bzw. müssen. Soweit zulässig, wird die hierzu berechtigte bzw. verpflich-
tete Partei die jeweils andere Partei hierüber rechtzeitig informieren und sie bestmöglich 
dabei unterstützen, gegen die Pflicht zur Offenlegung vorzugehen. 

Der Nachweis für das Vorliegen einer vorbezeichneten Ausnahme obliegt der Partei, die sich 
auf die Ausnahme beruft. 

13.5. Die Parteien werden die in ihrem Besitz befindlichen vertraulichen Informationen der jeweils 
anderen Partei auf deren Aufforderung nach Vertragsbeendigung herausgeben oder unwie-
derbringlich vernichten. Hiervon ausgenommen sind vertrauliche Informationen, für die eine 
längere gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht sowie Datensicherungen im Rahmen 
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üblicher Backup-Prozesse, sofern deren Herausgabe oder Vernichtung nur mit unverhältnis-
mäßigem Aufwand möglich wäre. 

13.6. Die Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit gilt für die vereinbarte Vertragslaufzeit 
und besteht nach Vertragsbeendigung für einen Zeitraum von drei (3) Jahren fort. 

13.7. Der Auftragnehmer ist berechtigt, dasjenige Erfahrungswissen (z.B. Ideen, Konzepte, Metho-
den und Know-how), welches im Rahmen der Vertragsdurchführung entwickelt oder offen-
bart wird und im Gedächtnis des Auftragnehmers oder der vom Auftragnehmer zur Leis-
tungserbringung eingesetzten Personen gespeichert ist, zu nutzen. Dies gilt nicht im Falle der 
drohenden Verletzung gewerblicher Schutzrechte oder Urheberrechte des Auftraggebers. 
Die Verpflichtung zur Wahrung der Geheimhaltung bleibt hiervon unberührt . 

13.8. Die Parteien werden die jeweils auf sie anwendbaren datenschutzrechtlichen Gesetze ein-
halten. 

13.9. Einzelheiten zum Datenschutz sind in der dieser AGB beigefügten Datenschutzerklärung des 
Auftragnehmers geregelt. 

14. Abwerbung von Personal und Subunternehmern 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, das qualifizierte Personal und/oder Subunternehmer des 
Auftragnehmers während der Laufzeit des Vertrags nicht abzuwerben, sowie für den Fall, 
dass das Vertragsverhältnis zwischen einer zum qualifizierten Personal gehörenden Person 
und dem Auftragnehmer gleich aus welchem Rechtsgrund enden sollte, die betroffene Per-
son bis zum Ablauf von zwölf (12) Monaten nach Beendigung jenes Vertragsverhältnisses 
nicht zu beschäftigen, sofern nicht der Auftragnehmer die Beendigung herbeigeführt oder im 
Einzelfall vorher schriftlich (§ 126 Abs. 1 BGB) zugestimmt hat.  

15. Höhere Gewalt 

Der Auftragnehmer haftet nicht in Fällen höherer Gewalt. Unter Fälle von höherer Gewalt 
fallen alle unvorhersehbaren und unvermeidbaren Ereignisse sowie Ereignisse, die selbst im 
Falle ihrer Vorhersehbarkeit außerhalb der Einflusssphäre der Parteien liegen. Im Falle von 
Ereignissen höherer Gewalt, die sich auf die Vertragserfüllung auswirken, ist der Auftragneh-
mer berechtigt, die Leistungserbringung je nach Umfang und Dauer des Ereignisses höherer 
Gewalt zu unterbrechen und bei längerfristigen Verzögerungen ganz oder teilweise zurück-
zutreten, ohne dass hieraus etwaige Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer 
geltend gemacht werden können. Für den Zeitraum der berechtigten Verlängerung der Leis-
tungserbringung gerät der Auftragnehmer nicht in Verzug. Etwaige gesetzliche Ansprüche 
des Auftraggebers bleiben unberührt. 

16. Änderungsvorbehalt der AGB 

16.1. Der Auftragnehmer behält sich vor, diese AGB jederzeit ohne Angabe von Gründen zu än-
dern, es sei denn, dies ist für den Auftraggeber nicht zumutbar. Der Auftragnehmer wird den 
Auftraggeber über Änderungen der AGB rechtzeitig in Textform benachrichtigen. Wider-
spricht der Auftraggeber der Geltung der neuen AGB nicht innerhalb einer Frist von vier (4) 
Wochen nach der Benachrichtigung, gelten die geänderten AGB als vom Auftraggeber ange-
nommen. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber in der Benachrichtigung auf sein Wi-
derspruchsrecht und die Bedeutung der Widerspruchsfrist hinweisen. Widerspricht der 
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Auftraggeber den Änderungen innerhalb der vorgenannten Frist, so besteht das Vertragsver-
hältnis zu den ursprünglichen AGB fort. 

16.2. Der Auftragnehmer behält sich darüber hinaus vor, diese AGB zu ändern, 

• soweit der Auftragnehmer hierzu aufgrund einer Änderung der Rechtslage verpflichtet 
ist; 

• soweit der Auftragnehmer damit einem gegen sich gerichteten Gerichtsurteil oder ei-
ner Behördenentscheidung nachkommt; 

• soweit der Auftragnehmer zusätzliche, gänzlich neue Dienstleistungen, Dienste oder 
Dienstelemente einführt, die einer Leistungsbeschreibung in den AGB bedürfen, es sei 
denn, dass bisherige Vertragsverhältnis wird dadurch nachteilig verändert; 

• wenn die Änderung lediglich vorteilhaft für den Auftraggeber ist; oder 

• wenn die Änderung rein technisch oder prozessual bedingt ist, es sei denn, sie hat we-
sentliche Auswirkungen für den Auftraggeber. 

16.3. Das Kündigungsrecht des Auftraggebers bleibt hiervon unberührt. 

17. Schlussbestimmungen 

17.1. Die Abtretung von Rechten aus dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag bedarf 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der jeweils anderen Partei.  

17.2. Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

17.3. Ist der Auftraggeber Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, Unternehmer i.S.v. § 14 BGB, ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 
ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der Geschäftssitz des Auftragnehmers. 
Der Auftragnehmer ist in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Leistungs-
verpflichtung gemäß diesen AGB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemei-
nen Gerichtsstand des Auftraggebers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, ins-
besondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 

Stand: 21.10.2024 


